
Zeitschrift: Schweizerische Lehrerinnenzeitung

Herausgeber: Schweizerischer Lehrerinnenverein

Band: 86 (1982)

Heft: 9

Artikel: Erklärung der Rechte des Kindes der UNO

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318119

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-318119
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Erklärung der Rechte des Kindes
der UNO

Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung
der Vereinten Nationen einstimmig die Erklärung der Rechte dem

Kindes. Sie geht - wie in ihrer Präambel betont wird - von den
Grundsatz aus, dass die Menschheit dem Kind das Beste schuldet
was sie zu geben hat. Die in der Erklärung genannten Rechte sine
grossteils bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
von 1 948 und in anderen früheren Dokumenten enthalten Die
internationale Gemeinschaft hielt die besonderen Bedürfnisse der Kinder
aber für so vordringlich, dass sie eine besondere und konkretere
Erklärung nötig machten.

Präambel
Da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben
an die grundlegenden Menschenrechte und an die Würde und den
Wert der menschlichen Person erneut bekräftigt und beschlossen
haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen
bei grösserer Freiheit zu fördern;
da die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verkündet haben, dass jeder Mensch Anspruch
auf alle in dieser Erklärung enthaltenen Rechte und Freiheiten
hat ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt
oder sonstigen Umständen;
da das Kind in Ermangelung körperlicher und geistiger Reife der
besonderen Sicherheit und Pflege vor und nach der Geburt bedarf,
einschliesslich eines ausreichenden rechtlichen Schutzes;
da die Notwendigkeit dieser besonderen Sicherheit bereits in der
Genfer Erklärung über die Rechte des Kindes vom Jahre 1924
ausgesprochen und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
sowie in den Satzungen der Sonderorganisationen und anderen
internationalen Organisationen, die sich dem Wohlergehen des
Kindes widmen, anerkannt worden ist;
da die Menschheit dem Kinde ihr Bestes zu geben schuldig ist,
verkündet die Generalversammlung
folgende Erklärung der Rechte des Kindes, damit es eine glückliche
Kindheit hat und sowohl in seinem wie im Interesse der Gesellschaft

Nutzen aus den Rechten und Freiheiten zieht, die in ihr
ausgesprochen sind, und fordert Eltern, Männer und Frauen als
Einzelpersonen, Verbände und Gesellschaften, örtliche Behörden und
nationale Regierungen auf, diese Rechte anzuerkennen und sich zu
bemühen, ihrer Befolgung durch gesetzgeberische und andere Mass-
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nahmen unter Anwendung nachstehender Grundsätze zunehmend
Geltung zu verschaffen:

Grundsatz 1

Das Kind erfreut sich aller in dieser Erklärung enthaltenen Rechte.
Ohne jede Ausnahme und ohne Unterscheidung oder Benachteiligung

durch Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische

und sonstige Überzeugung, nationale oder soziale Herkunft,
Eigentum, Geburt oder sonstige Umstände, sowohl hinsichtlich
seiner selbst wie seiner Familie, hat das Kind auf diese Rechte
Anspruch.

Grundsatz 2
Das Kind geniesst besondern Schutz; ihm werden Gelegenheiten
und Erleichterungen durch Gesetz und auf andere Weise gegeben,
sich gesund und natürlich in Freiheit und Würde körperlich, geistig,
moralisch, seelisch und sozial zu entwickeln. Das Beste des Kindes
ist für diese Gesetzgebung bestimmend.

Grundsatz 3
Das Kind hat Anspruch auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit

von Geburt an.

Grundsatz 4
Das Kind erfreut sich der Wohltaten der sozialen Sicherheit. Es ist
berechtigt, in Gesundheit heranzuwachsen und zu reifen; deshalb
werden ihm und seiner Mutter besondere Fürsorge und Schutz
gewährt, einschliesslich angemessener Pflege vor und nach der Geburt
Das Kind hat das Recht auf ausreichende Ernährung, Wohnung,
Erholung und ärztliche Betreuung.

Grundsatz 5
Das Kind, das körperlich, geistig oder sozial behindert ist, erhält
diejenige besondere Behandlung, Erziehung und Fürsorge, die sein
Zustand und seine Lage erfordern.

Grundsatz 6
Das Kind bedarf zur vollen und harmonischen Entwicklung seiner
Person der Liebe und des Verständnisses. Es wächst, soweit irgend
möglich, in der Obhut und der Verantwortung seiner Eltern, immer
aber in einer Umgebung der Zuneigung und moralischer und
materieller Sicherheit auf; in zartem Alter wird das Kind nicht von seiner
Mutter getrennt, ausser durch ungewöhnliche Umstände. Gesellschaft

und öffentliche Stellen haben die Pflicht, alleinstehenden und
mittellosen Kindern verstärkte Fürsorge angedeihen zu lassen.
Staatliche und anderweitige finanzielle Unterstützungkinderreicher
Familien ist wünschenswert.

Grundsatz 7
Das Kind hat Anspruch auf unentgeltlichen Pflichtunterricht, wenigstens

in der Volksschule. Ihm wird eine Erziehung zuteil, die seine
allgemeine Bildung fördert und es auf der Grundlage gleicher Mög-
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lichkeiten in den Stand setzt, seine Anlagen, seine Urteilskraft
sein Verständnis für moralische und soziale Verantwortung zu ent
wickeln und zu einem nützlichen Glied der menschlichen Gemein
schaft zu werden.
Das Beste des Kindes ist der Leitgedanke für alle, die für seine Erzie
hung und Führung Verantwortung tragen; diese liegt zuallerers
bei den Eltern.
Das Kind hat volle Gelegenheit zu Spiel und Erholung, die det
gleichen Erziehungszielen dienen sollen; Gesellschaft und Behörder
fördern die Durchsetzung dieses Rechtes.

Grundsatz 8
Das Kind ist in allen Notlagen bei den ersten, die Schutz und Hilfe
erhalten.

Grundsatz 9
Das Kind wird vor Vernachlässigung, Grausamkeit und Ausnutzung
jeder Art geschützt. Es ist in keinem Fall Gegenstand eines Handels
Das Kind wird erst nach Erreichung eines geeigneten Mindestalten
zur Arbeit zugelassen; nie wird es gezwungen oder wird ihm erlaubt
einen Beruf oder eine Tätigkeit auszuüben, die seiner Gesundheil
oder Erziehung schaden oder seine körperliche, geistige odei
moralische Entwicklung hemmen.

Grundsatz 10
Das Kind wird vor Handlungen bewahrt, die rassische, religiöse
oder andere Herabsetzung fördern. Es wird erzogen in einem Geist
des Verstehens, der Duldsamkeit, der Freundschaft zwischen der
Völkern, des Friedens, weltumspannender Brüderlichkeit und in
der Vorstellung, dass seine Kraft und Fähigkeiten dem Dienst an
seinen Mitmenschen zu widmen sind.

öffentliche Verbreitung der Erklärung

Die Generalversammlung,
in Anbetracht, dass die Erklärung der Rechte des Kindes Eltern,
Männer und Frauen als Einzelpersonen, Verbände und
Gesellschaften, örtliche Behörden und nationale Regierungen auffordert,
die darin enthaltenen Rechte anzuerkennen und sich um ihre
Einhaltung zu bemühen,
Î. emptieh.lt den Regierungen der Mitgliedstaaten,den zuständigen
Sonderorganisationen und den einschlägigen nichtstaatlichen
Organisationen, dem Text dieser Erklärung weitestgehend Publizität
zu verleihen;
2. ersucht den Generalsekretär, diese Erklärung weithin verbreiten
zu lassen und zu diesem Zweck alle zu seiner Verfügung stehenden
Mittel einzusetzen, um den Text in allen nur möglichen Sprachen
zu veröffentlichen und zu verteilen.
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